
www.anzeigervonsaanen.ch  Seite 4 136. Jahrgang  Nr. 75  Dienstag, 20. September 2016

Ein Buch voller Geschichten vom 
Mittelberg
KULTUR Der Platz im Saal des Hotels 

Saanerhof in Saanen wurde knapp an 

der Vernissage des Buches «‹Bärgsum-

mer› im Saanenland» von Vreni Müllener. 

Die Autorin selber stellte am vergange-

nen Donnerstagabend vor rund 150 Gäs-

ten ihr Buch vor. Dabei wurde sie von 

Walter von Siebenthal als Lektor des Bu-

ches und musikalisch vom Terzett «Sil-

berdistel» unterstützt.

JENNY STERCHI

Alpgeschichten gibt es sicher viele im 
Saanenland. Vreni Müllener hat ihre 
ganz eigenen und erlebten Geschichten 
über das «z’Bärg»-Gehen in einem 
Buch aufgeschrieben. Geschichten aus 
fünf Jahren Bergsommer auf der Alp 
Mittelberg sind darin zu lesen.

Zufrieden und vielleicht ein wenig 
überrascht von der grossen Besucher-
zahl las Vreni Müllener anlässlich der 

Buchvernissage aus ihrem neuen Buch 
«‹Bärgsummer› im Saanenland». Da-
neben berichtete sie über die Hinter-
gründe zu den Geschichten und die 
Entstehung des Buches. 

Für einen angemessenen musikali-
schen Rahmen sorgte das Terzett «Sil-
berdistel». Renate Romang, Heidi Mar-
met und Ruth Domke brachten sorgfäl-
tig ausgewählte Lieder zu Gehör.

Auch Walter von Siebenthal, im 
Grund zu Hause und einst Lehrer im 
Saanenland, kam als Lektor des Buches 
zu Wort. Er freue sich sehr über ein sol-
ches Buch, in dem das «Chüejer»-Le-
ben auf der Alp für die kommenden Ge-
nerationen festgehalten sei. Vielseitig 
interessiert und offen für Veränderun-
gen konnte der über 80-jährige Einhei-
mische viel von früher und der Ent-
wicklung zur heutigen Alpwirtschaft er-
zählen. Das Publikum, in dem sich vie-

le Generationen befanden, verfolgte 
das Gesagte sehr aufmerksam. 

Walter von Siebenthal machte deut-
lich, dass das Leben und Arbeiten auf 
der Alp als Kulturgut angeschaut wer-
den muss und heute mehr denn je die 
vom Menschen gesuchte Nähe zur Na-
tur bietet. Und seiner Aufforderung, sich 
zu überlegen, wieviel Arbeit hinter und 
in einer appetitlichen Käseplatte steckt, 
folgten sicher einige der zahlreichen Zu-
hörer. Gelegenheit dazu bekamen sie be-
reits im Anschluss an die Buchvorstel-
lung, als zum Apéro mit Käse vom Mit-
telberg eingeladen wurde.

Wer ist die Autorin?

Vreni Müllener kam 1957 in Saanen  zur 
Welt und wuchs neben sieben Schwes-
tern auf. Ihrem Wunsch zu schreiben 
ging sie bereits vor einigen Jahren nach 
und begann als freie Mitarbeiterin Arti-

kel für den «Anzeiger von Saanen» zu 
verfassen. Inspiriert von Alpgeschichten 
in der «Bauernzeitung» begann sie, ihre 
Erlebnisse auf der Alp Mittelberg, wo sie 
und ihre Familie jeweils den Sommer 
verbringen, aufzuschreiben. Sie war fort-
schrittlich genug und veröffentlichte auf 
Anfrage von www.alpgeschichten.ch ihre 
Geschichten in einem Internet-Blog. Im 
letzten Jahr nahm Vreni Müllener dann 
mit Unterstützung des Verlages Müller 
Medien AG das Buchprojekt in die Hand. 
Finanzielle Unterstützung erhielt sie von 
der Einwohnergemeinde Saanen, die den 
kulturellen Wert des Buches sehr schätzt, 
sowie von der Saanen Bank und der 
Landwirtschaftlichen Vereinigung Saa-
nenland.

Familiengeschichten

Mit den Dankesworten an all diejenigen, 
die an der Entstehung des Buches betei-

ligt waren, erwähnte Vreni Müllener 
auch ihre Familie. Im Buch begegnet der 
Leser auch Alfred Müllener, Ehemann 
von Vreni Müllener, sowie den Kindern 
und Schwiegerkindern und mittlerwei-
le auch Grosskindern. Es  sind Geschich-
ten, die von der Käseproduktion, von 
den «Statterchind» und von interessan-
ten Begegnungen mit Waldorfschülern 
aus Deutschland handeln. Zugleich 
nimmt man als Leser teil an der alljähr-
lichen Vorfreude auf die Bergfahrt, am 
«Chüejerleben» einer grossen Familie 
und am Abschied von der Alp, der jedes 
Jahr für etwas Wehmut sorgt.

Dass ein solches Buch heute sehr ge-
fragt ist, zeigte dessen Verkauf am Tag 
seiner Veröffentlichung. Rund 100 Ex-
emplare gingen an der Vernissage über 
den Tisch und beinahe jedes wurde von 
der Autorin selber mit einer Widmung 
versehen.

Vreni Müllener, die Autorin des Buches «‹Bärgsummer› im Saanenland», versah die zahlreichen verkauften Exemplare mit sehr

individuellen Widmungen.

Er nahm das Publikum mit auf eine Zeitreise der Alpwirtschaft: Lehrer i. R. und Lektor des Buches Walter von Siebenthal. 
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Trotz Obligatorium schnallen sich nur 
86 Prozent auf dem Rücksitz an
VERKEHR Die bfu-Zählung 2016 zur Gur-

tentragquote zeigt ein ähnliches Resul-

tat wie in den Vorjahren: 94 Prozent der 

Lenker tragen den Sicherheitsgurt (2015: 

93 %). Auf den Rücksitzen schnallen 

sich 86 Prozent der Fahrzeuginsassen 

an, was zumindest eine Steigerung ge-

genüber 2015 (76 %) darstellt.

Die diesjährige Erhebung der bfu – 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
über die Tragquote bei Sicherheits-
gurten zeigt für die Landesteile ein 
unterschiedliches Bild. Das 1981 ein-
geführte Gurtenobligatorium für 
Fahrzeuglenker respektieren 94 Pro-
zent. Am meisten wird der Gurt in der 
Deutschschweiz getragen (95 %), vor 
der Romandie (92 %) und dem Tessin 
(91 %).
Immer geringere Unterschiede beste-
hen beim Gurtentragen an den ver-
schiedenen Ortslagen: Während sich 
auf Autobahnen und ausserorts 97 % 
respektive 94 % der Lenker angurten, 
beträgt die Anschnallquote innerorts 
93 %. Damit bestätigt sich die erfreuli-
che Steigerung der Vorjahre auf Inner-
ortsstrassen (im Vergleich dazu: 2005: 
74% / 2010: 83 %). Es bleibt aber noch 
Potenzial, denn das Unfallrisiko ent-
spricht keineswegs der subjektiv emp-
fundenen Gefahr: Auf Innerortsstrassen 
verunfallen mehr als doppelt so viele 
Fahrzeuginsassen als auf Autobahnen. 
Das Gurtentragen sollte deshalb gera-
de auch auf kurzen Innerortsstrecken 
eine Selbstverständlichkeit sein.

Die Tragquote bei den Rücksitzpas-
sagieren hat sich erstmals seit längerer 
Zeit erhöht. Angesichts der Tatsache, 
dass das Anschnallen auf den Rücksit-
zen 1994 obligatorisch erklärt wurde, 
ist die Tragquote von 86 % (2014: 77 % 
/ 2015: 76 %) allerdings noch immer zu 
tief. Eigentlich unverständlich, gehört 
doch der Sicherheitsgurt nach wie vor 
zu den wichtigsten Lebensrettern im 
Strassenverkehr.

bfu-Schätzungen des Rettungspoten-
zials haben ergeben, dass durch den Si-
cherheitsgurt in der Schweiz seit dem 
Jahre 2000 annähernd 15 000 schwere 
Verletzungen und 1800 Getötete ver-
mieden werden konnten.

Zu einem ähnlichen Befund kam 
auch ein ETSC-Report im Frühjahr 
2014. Der European Transport Safety 
Council hielt in seinem Papier fest, dass 
allein im Jahre 2012 europaweit rund 
8600 Personenwagen-Insassen schwe-
re Kollisionen überlebt haben, weil sie 
einen Sicherheitsgurt trugen. Und: 900 
Menschenleben könnten gemäss ETSC-
Report jährlich gerettet werden, wenn 
Angurt-Erinnerer (Seat-Belt-Remin-
der) sämtliche Fahrzeuginsassen kon-
sequent mit einer Warnleuchte und/
oder einem Warnton auffordern wür-
den, sich anzuschnallen. Die bfu, das 
Schweizer Kompetenzzentrum für Un-
fallprävention, wird sich deshalb wei-
terhin dafür engagieren, dass das An-
schnallen im Auto hierzulande immer 
mehr zur Selbstverständlichkeit wird – 
auch auf den Rücksitzen. BFU

Kagfreiland startet Projekt für gesündere Kuh-Klauen
LANDWIRTSCHAFT Klauenerkrankun-

gen und Lahmheiten bei Kühen haben 

laut der Nutztierschutzorganisation Kag-

freiland zuletzt zugenommen. Die Orga-

nisation startet deshalb ein Projekt für 

gesündere Klauen bei Kühen.

In diesen Wochen traten tausende 
Kühe den Heimweg von der Alp auf 
ihren angestammten Betrieb an. Das 
sei der richtige Zeitpunkt, die Klau-
en der Kühe zu pflegen, schrieb Kag-

freiland in einer Medienmitteilung. 
Denn Gemeinschaftsalpen seien ein 
Herd für infektiöse Klauen-Erkran-
kungen. 

Laut einer Studie der Vetsuisse-Fa-
kultät der Universität Bern leiden rund 
30 Prozent der Milchkühe an der soge-
nannten Erdbeerkrankheit Mortellaro. 
15 Prozent der Kühe gehen lahm. Ne-
ben Schmerzen für die Tiere führe dies 
auch zu ökonomischen Problemen für 
die Betriebe. 

Gemäss Kagfreiland werden erste 
Krankheits-Anzeichen von Landwir-
ten oft als harmlose Gebrechen abge-
tan und es wird erst reagiert, wenn 
die Krankheit schon voll ausgebro-
chen ist. 

Mit dem neuen Projekt will Kagfrei-
land das Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Klauen-Erkrankungen schär-
fen und aktuelle wissenschaftliche In-
formationen zur Verfügung stellen. 

 PD

Regierungsrat schickt Vorlage in den Grossen Rat
KANTON Der Regierungsrat hat die Än-

derung des Einführungsgesetzes zur Zi-

vil-, Straf- und Jugendstrafprozessord-

nung zuhanden der Sicherheitskommis-

sion des Grossen Rates verabschiedet. 

Die Änderung schafft klarere Zuständig-

keiten und effi zientere Abläufe der Ver-

fahren. Ausserdem werden auch ver-

schiedene Anpassungen an das Bundes-

recht vorgenommen. 

Die Vorlage sieht vor, dass die zuständige 
Stelle der Justizleitung den Bundesbehör-
den melden soll, wenn biometrisch erken-
nungsdienstliche Daten gelöscht werden 
können. Weiter wurden die Zuständigkei-
ten für die Einschränkung oder Aufhe-
bung von Berufsverboten präzisiert. Dazu 
wurde die Einführungsverordnung zum 
Bundesgesetz über das Tätigkeitsverbot 
und das Kontakt- und Rayonverbot prak-
tisch wörtlich übernommen. Bei Jugend-
lichen soll die Einzelrichterin bzw. der 

Einzelrichter über die Verlängerung von 
Verboten entscheiden. Schliesslich sollen 
Streitigkeiten zum Markenschutz im Kan-
ton Bern vor dem Handelsgericht ausge-
tragen werden.

Die bewährten Verfahrensabläufe sol-
len im Grundsatz beibehalten, jedoch ef-
fi zienter ausgestaltet werden. So soll bei 
Einvernahmen, die die Kantonspolizei 
im Auftrag der Staatsanwaltschaft führt, 
in Zukunft mit Erlaubnis der Staatsan-
waltschaft die einvernehmende Person 
selbst das Protokoll führen können. Bis-
her musste dafür stets eine zweite Per-
son beigezogen werden.

Wieder eingeführt wird zudem die 
Möglichkeit der Kantonspolizei, ausser-
halb eines Strafverfahrens Massnahmen 
zum Schutz gefährdeter Personen zu 
treffen. Diese Bestimmung schliesst vor 
allem eine Lücke bei Fällen, in denen das 
bundesrechtliche Zeugenschutzgesetz 
nicht anwendbar ist. Im Vernehmlas-

sungsverfahren stiessen die Anpassun-
gen des Einführungsgesetzes zur Zivil-, 
Straf- und Jugendstrafprozessordnung 
grösstenteils auf Zustimmung. Allerdings 
wurde die Ausgestaltung von Einvernah-
men angepasst, welche die Kantonspoli-
zei im Auftrag der Staatsanwaltschaft 
durchführt. Die ursprünglich vorgesehe-
ne uneingeschränkte Kompetenz der 
Kantonspolizei, delegierte Einvernah-
men bei einfachen Fällen auch alleine 
durchführen zu können, steht nun unter 
dem Vorbehalt, dass die Staatsanwalt-
schaft zustimmt. Diese Lösung trägt dem 
Stellenwert der Einvernahmeprotokolle 
und dem Ziel, qualitativ hochstehende 
Einvernahmen durchzuführen, besser 
Rechnung. Schliesslich werden keine Be-
gnadigungskompetenzen vom Grossen 
Rat an den Regierungsrat delegiert. Für 
diese Aufgabenverschiebung gab es bei 
den politischen Parteien mehrheitlich 
keine Zustimmung.  PD




